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Mit dem Ziel der Verkleinerung des Deutschen Bundestages trat im Juni 2023 das Gesetz zur Än-
derung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 147) in Kraft. Dagegen richteten sich mehrere 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Das Gericht hat die Wahlrechtsreform im 
Wesentlichen gebilligt, die Sperrklausel in der jetzigen Ausgestaltung aber für verfassungswidrig 
erklärt (BVerfG, Urteil vom 30.07.2024 – 2 BvF 1/23 u.a.).  

Feste Bundestagsgröße durch System der Zweitstimmendeckung  

Der Kern der Wahlrechtsreform – das System der Zweitstimmendeckung (§§ 1 Abs. 3, 6 Abs. 1, 4 
S. 1 und 2 BWahlG) – ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Für die Wahlen zum 21. Bundestag ist 
das bisher bestehende Problem der unvorhersehbaren Bundestagsgröße damit gelöst: Es gibt eine 
feste Anzahl von 630 Sitzen. Überhang- und Ausgleichsmandate entstehen nicht mehr. Erst- und 
Zweitstimme bleiben erhalten. Für die proportionale Zusammensetzung des Bundestages ist je-
doch allein das Ergebnis der Zweitstimmen maßgeblich. Die Sitzverteilung verläuft wie folgt: An-
hand des Zweitstimmenergebnisses wird zunächst ermittelt, wie viele Sitze einer Partei bundes-
weit zustehen (sog. Oberverteilung). Diese werden anschließend auf die Landeslisten der jeweili-
gen Partei verteilt (sog. Unterverteilung). Zur Vergabe der Sitze werden dann die Wahlkreisbe-
werber mit den meisten Erststimmen in ihrem Wahlkreis nach fallenden Stimmanteilen geordnet 
und rücken in dieser Rangfolge gewissermaßen an die Spitze der Landesliste. Entsprechend die-
ser Reihung werden die Sitze den erfolgreichen Wahlkreisbewerbern zugeteilt. Sofern die Anzahl 
erfolgreicher Wahlkreisbewerber die Anzahl der Sitze übersteigt – also nicht vom Zweitstimmen-
ergebnis gedeckt ist –, erhalten die Wahlkreisbewerber mit den schwächsten Ergebnissen keinen 
Sitz (Zweitstimmendeckung). Sofern es in einem Land für eine Partei mehr Sitze als erfolgreiche 
Wahlkreisbewerber gibt, werden die übrigen Sitze an Listenbewerber vergeben.  

Fünf-Prozent-Sperrklausel und Grundmandatsklausel 

Hingegen hält das BVerfG die Fünf-Prozent-Sperrklausel in ihrer geltenden Form (§ 4 Abs. 2 S. 2 
Nr. 2 BWahlG) wegen Verstoßes gegen die Wahlgleichheit und die Chancengleichheit der Par-
teien für verfassungswidrig. Mit der Wahlrechtsreform wurde die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei-
behalten, die Grundmandatsklausel jedoch abgeschafft. Nach dieser Regelung konnte eine Partei 
bisher auch dann ins Parlament einziehen, wenn sie bundesweit weniger als fünf Prozent der 
Zweitstimmen, aber in mindestens drei Wahlkreisen ein Direktmandat errungen hatte. Durch die 
Streichung der Grundmandatsklausel und dadurch, dass die Sperrklausel aufgrund des Zweit-
stimmendeckungsverfahrens nun auch Auswirkungen auf die Erststimmenwahl hat, verschärft 
sich die Wirkung der Sperrklausel.  
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Gleichwohl hält das BVerfG die Sperrklausel im Grundsatz – und auch in ihrer konkreten Höhe – 
entsprechend seiner früheren Rechtsprechung weiterhin für zulässig. Das Ziel, die Zersplitterung 
des Parlaments zu verhindern und damit dessen Arbeits- und Funktionsfähigkeit zu sichern, sei 
ein legitimer Rechtfertigungsgrund für den mit der Sperrklausel verbundenen Eingriff in die 
Wahlrechtsgleichheit. Ihre konkrete Ausgestaltung sei aber unter den gegenwärtigen tatsächli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen nicht in vollem Umfang erforderlich. Denn zur Siche-
rung der Funktionsbedingungen des Bundestages sei es nicht notwendig, eine Partei bei der Sitz-
verteilung außen vor zu lassen, deren Abgeordnete im Bundestag eine gemeinsame Fraktion mit 
Abgeordneten einer anderen Partei bilden würden, wenn beide gemeinsam das Fünf-Prozent-
Quorum erreichen. Diese Konstellation liegt derzeit nur bei der Fraktionsgemeinschaft von CDU 
und CSU vor. Zwischen diesen Parteien herrsche eine auf Dauer angelegte Kooperation, die sich 
auszeichnet durch: 1. die Absicht, aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele eine Fraktion zu 
bilden, 2. den Umstand, dass schon bisher eine solche gemeinsame Fraktion bestand, und 3. den 
Verzicht auf Wettbewerb untereinander. Das Ziel der Sperrklausel sei in diesem Fall auch dann 
erreicht, wenn beide Parteien nur gemeinsam die Sperrklausel überwinden. 

Abhilfemöglichkeiten des Gesetzgebers  

Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, den Verfassungsverstoß zu beseitigen. Hierzu hat er ver-
schiedene Abhilfemöglichkeiten: Er kann sich auf die vom BVerfG beanstandete Konstellation 
beschränken und eine gemeinsame Berücksichtigung im obigen Sinne kooperierender Parteien 
im Rahmen der Sperrklausel ermöglichen. Er kann die Sperrklausel aber auch auf andere Weise 
modifizieren: So verweist das BVerfG etwa auf die Möglichkeit, die Sperrklausel abzusenken, sie 
regionalisiert oder landesbezogen auszugestalten oder aber die Sperrklausel dadurch abzumil-
dern, dass ein alternativer Zugangsweg zum Sitzverteilungsverfahren geschaffen wird, wie dies 
die frühere Grundmandatsklausel getan hat. Die Hürde einer neuen Grundmandats- oder Wahl-
kreisklausel müsste nicht zwingend bei drei gewonnenen Wahlkreisen liegen. 

Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts  

Da die nächsten Bundestagswahlen bereits in gut einem Jahr stattfinden und nach den Leitlinien 
der sog. Venedig-Kommission des Europarates Änderungen des Wahlrechts im Zeitraum von ei-
nem Jahr vor der Wahl vermieden werden sollen, um die Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses zu 
wahren, bleibt dem Gesetzgeber nur wenig Zeit für eine Neuregelung. Das BVerfG hat daher vor-
sorglich angeordnet, dass die Sperrklausel vorläufig fortgilt, allerdings mit der Maßgabe, dass bei 
der Sitzverteilung Parteien, die weniger als fünf Prozent der bundesweit abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen erhalten haben, nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn ihre Bewerber in we-
niger als drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen auf sich vereinigt haben. Damit gilt faktisch 
die frühere Grundmandatsklausel fort, bis der Gesetzgeber eine andere Regelung getroffen hat. 

Gesetzgebungsverfahren nicht zu beanstanden 

Über das Wahlrecht hinaus hat das BVerfG wichtige Klarstellungen zum weiten Gestaltungsspiel-
raum des Bundestages für die parlamentarischen Abläufe vorgenommen und festgestellt, dass das 
Zustandekommen des vorliegenden Gesetzes nicht zu beanstanden ist. Verfassungsrechtliche 
Grenzen seien die gleichberechtigte Teilhabe der Abgeordneten und die Parlamentsöffentlichkeit. 
Die Verfassung schütze aber kein Vertrauen darauf, dass ein Gesetzentwurf im Ausschussverfah-
ren nicht verändert werde. Diese Möglichkeit sei gerade Sinn der parlamentarischen Beratungen. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023rev2-cor-ger
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